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Bevölkerungsschutz

Hat die Militärische Sicherheit
ihre Zukunft schon hinter sich?
Die vom Bundesrat vorgeschlagene Revision des Militärgesetzes (MG)
sieht vor, das «Schutzdetachement Bundesrat» (SDBR) im Zuge der
Weiterentwicklung der Armee (WEA) zu streichen und würde zu den Massnahmen
zählen, welche die Militärische Polizeiorganisation schwächen.

Eugen Thomann, Redaktor ASMZ

Das dem Führungsstab der Armee
unterstehende, derzeit von Brigadier Beat
Eberle befehligte Kommando Militärische
Sicherheit (Mil Sich) entstand mit der
Armee 95 als «Dienst für militärische Sicherheit»

(so seither Art. 100 MG). Derzeit
gehören neben dem Stab dazu:

• Vier Militärpolizeizonen, deren

Berufspersonal dezentralisiert die Armee in
allen Lagen polizeilich versorgt;

• Drei Militärpolizeibataillone, reine Mi-
lizverbände, wovon das MP Bat 3 zur
Reserve zählt;

• Der Sicherheitsdienst der Militärpoli-
zei (SDMP), ein für die präventive und
repressive Abwehr von Spionage und
Sabotage zuständiger Verband;

• Das Schutzdetachement Bundesrat
(SDBR), dessen Auflösung der Bundesrat

ins Auge fasst.

«...schützt die Mitglieder des

Bundesrates, den Bundeskanzler und weitere
Personen, wenn seine

Angehörigen zu Assistenz- oder zu
Aktivdienst aufgeboten sind.»
So beschreibt Artikel 100 MG
die Aufgaben des SDBR seit

1993, und das galt damals
schon jahrzehntelang. Denn
das SDBR bildete Teil der
militärischen «Abwehr», bekam
wie viele andere Strukturen
jedoch erst 1993 eine formelle
gesetzliche Grundlage.

Der Sicherheitsdienst der

Militärpolizei und das SDBR
sind als Milizformationen
organisiert; ihnen gehören indes
fast ausnahmslos aktive
Angehörige ziviler Polizeikorps an.
Die für die normale Lage vorgesehenen
Dienstzeiten reichen nicht zum Heranziehen,

Erhalten und Weiterentwickeln der
hier erforderlichen speziellen Kenntnisse
und Fähigkeiten. Die zivilen Polizeikorps

stellen also Personal, profitieren aber vom
hoch qualifizierten militärischen
Ausbildungsdienst.

Abbau begann vor geraumer Zeit

Als das Konzept der Armee XXI
Gestalt annahm, drehte die erste und bisher

einzige «Überprüfung des Systems der
inneren Sicherheit (USIS)» ihre letzten
Runden. Sie offenbarte eine bis heute
nicht vollständig geschlossene «Lücke»,
einen Mangel an Sicherheitskräften. Der
Bund leistete einen, wie es schien,
wertvollen Beitrag zur Abhilfe, indem er laut
Detailstudie (USIS III vom 24.9.2002,
Ziff. 5.3.9) ankündigte, bei der Militärischen

Sicherheit 750 qualifizierte Berufsleute

anzustellen, 250 bei der Territorialen

Militärpolizei und 500 bei der Mobilen

Militärpolizei. Beim Versprechen
blieb es. Nach einem Auf-und-Ab —

immer musste die Militärpolizei (MP)
herhalten, wenn es Personal einzusparen galt
— billigt das Projekt WEA dem Verneh¬

men nach der Militärischen Sicherheit
580 Vollzeitstellen zu.

Noch 2008 stellte ein Bericht der «Plattform

KKJPD-VBS-EJPD» fest, die im MG
für die Mil Sich festgelegten Aufgaben

entsprächen den Bedürfnissen der Armee
und sollten erhalten bleiben.

Bis vor wenigen Jahren bestritt
niemand, dass die hochspezialisierten
Milizformationen des Sicherheitsdienstes und
des SDBR jeweils einer kleinen fachlich
entsprechenden Berufsformation bedürfen,

die organisatorisch unter das gleiche
Dach gehört. Trotzdem rückten beide ab,
das dem SDBR verwandte MP Spezialde-
tachement zum Kommando Spezialkräfte

und das Abschirmdetachement der MP
zum Militärischen Nachrichtendienst, vorerst

provisorisch unter einer neuen
Bezeichnung.

Wie weit soll der Abbau gehen?

Nun schlägt der Bundesrat eine Revision

des Artikels 100 MG vor. Der oben
zitierte verpflichtende Auftrag des SDBR
würde einer «Kann»-Vorschrift weichen.
Lür Klarheit sorgt die Botschaft vom 3.
September 2014, wo sie zu Artikel 100 MG
ausführt, die Mil Sich solle «aufAufgaben

im Armeebereich beschränkt bleiben.
Deshalb enfälltauch die Schutzaufgabe

zugunsten des Bundesrates und weiterer Personen.

» - Das dürfte manchen überraschen,
enthielt doch der Vernehmlassungsent-
wurf zwar die «Kann»-Vorschrift, doch
der Begleitbericht noch keinen Klartext.

Macht das Sinn? Des Schutzes werden

unsere Magistraten samt Angehörigen und

Wohnungen in angespannter Lage trotzdem

bedürfen. Also müsste das örtlich
zuständige Polizeikorps einspringen, unter
viel schwierigeren Bedingungen eine
zusätzliche Last schultern, welche das SDBR
auf die ganze Schweizer Zivilpolizei
verteilen könnte. Schwer zu begreifen bleibt,
wieso ein solches Vorhaben nicht mit dem

hauptsächlich betroffenen Kanton Bern
erörtert worden ist, zusammen mit der
durchaus offenen Lrage der Zuständigkeit.
Immerhin will sich der Bund einer historisch

gewachsenen und bisher kaum
angezweifelten Aufgabe entledigen.

SAOU

110994 1

Mit oder ohne SDBR bleibt der Personenschutz
in Krisenlagen eine heikle Polizeiaufgabe. Bild: VBS
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